
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/1/29 87/17/0410
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1988

Index

13/02 Vermögensrechtliche Kriegsfolgen

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §69 Abs1 litb;

AVG §69 Abs1 Z2 impl;

EntschädigungsG Jugoslawien 1980 §1 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen zur Untauglichkeit eines ins Tre8en geführten Wiederaufnahmegrundes im Anhang eines rechtskräftig

erledigten Entschädigungsverfahrens.

Schlagworte

Neu hervorgekommene entstandene Beweise und Tatsachen nova reperta nova producta
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Zuletzt aktualisiert am

24.04.2013

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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